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10. Buchinger, Haueis, Pirchegger, Tauschitz, Grit¬

schacher, Gierlinger, betr. Notstandsmaßnahmen zum

Schutze des österreichischen Getreidebaues (231/A);

11. Stika, Müller, Müllner, Brachmann, Duda, in

Notstandsangelegenheiten (232/A);

12. Baumgärtel, Plasser, Waiser, Witzany, Strunz,

wegen Unwetterschaden in Oberösterreich (233/A);

13. Witternigg, Moßhammer, in Notstandsangelegen¬

heiten (234/A).

Anfragen: 1. Paulitsch, Gritschacher, Handelsminister,
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Kärnten über die Pack (149/1);

2. Fahrner, Bundeskanzler, betr. die Sturm- und

Hagelschäden im Bezirk Scheibbs (130/1).

Verteilt wurden:

Regierungsvorlagen B. 345, 346 und 356.

Berichte: des Ausschusses für soziale Verwaltung

B. 329 und 353, des Ausschusses für Handel B. 347,

des Ausschusses für Verkehrswesen B. 348 und 349, des

Finanz- und Budgetausschusses B. 350, des Ausschusses

für Land- und Forstwirtschaft B. 354 und 355.

Bericht und Antrag: des Finanz- und Budgetausschusses

B. 351, des Ausschusses für soziale Verwaltung B. 352.
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2. Luftverkehrsförderungsgesetz (B. 348);

3. Staatsvertrag zwischen Österreich und der Tschecho¬

slowakei über die Regelung der beiderseitigen Ubergangs-

und Anschlußverhältnisse im Eisenbahnverkehr (B. 349);

4. Gewährung von Gebühren- und Steuererleichterungen

für Teilschuldvcrschreibungen von Erzeugungs-, Handels¬

und Verkehrsunternehmungen (B. 350);

5. IV. Goldbilanzennovelle (B. 351);

6. Gewerbegerichtsnovelle (B. 329);

7. Abänderung des Arbeiterversicherungsgesetzes (B.352);

8. Heilquellen- und Kurortegesetz (B. 353);

9. Pflanzenschutzgesetz (B. 354);

10. Verhältnis der land- und sorstwirtschastlichen

Hauptkürperschaften zu den Bundesbehördeu (B. 355).

Präsident Dr. Gürtler eröffnet die Sitzung um

3 Uhr 15 Min. nachm, und erklärt das Protokoll

über die Sitzung vom 2. Juli als genehnrigt.

Thalcr ist entschuldigt.

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft

hat in seiner Sitzung am 10. Juli 1929 gewählt:

zum Obmann Pirchegger (an Stelle des zum

Bnndcsminister gewählten Abg. Födermayr), zum

2. Obmannstellvertreter Manhalter, zum Schrift¬

führer Kroboth.

Eingelangt sind Regierungsvorlagen, betr.: Ein¬

spruch des Bundesrates gegen den Gesetzesbeschluß

des Nationalratcs vom 20. Juni 1929, wirksani

für das Bnrgenland, betr. das Diensteinkommen der

Volksschullehrer im Burgenlande (Gehaltsgesetz für

Volksschullehrcr) (B. 356); Zusatzübereinkommen

zwischen der Republik Österreich und der Tschecho¬

slowakischen Republik zum Ubereinkonnnen vom

30. November 1923 zwischen Österreich, Italien,

Rumänien, dem Königreich der Serben, Kroaten

und Slowenen und der Tschechoslowakei, betr. die

Regelung der Pensionen der Länder, Gemeinden

und Bezirke (B. 357); Beirat für Handelsstatistik im

Bundesministerium für Handel und Verkehr (B. 360).

Der Rechnungshof legt den Bundesrechnungs¬

abschluß für das Vcrwaltungsjahr 1928 vor.

Über Vorschlag des Präsidenten wird beschlossen,

eine Umstellung der Tagesordnung in der Weise

vorzunchnien, daß der sechste Punkt, das ist der

Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung

über die Gewerbcgerichtsnovelle (B. 329), als letzter

Tagesordnungspunkt gereiht wird.

Es wird zur Tagesordnung übergegangcn. Der

erste Punkt der Tagesordnung ist der Bericht des

Ausschusses für Handel über die Regierungsvorlage

(B. 208): Bundesgesetz über das Telegraphenwcge-

recht (Telegraphenwegegesetz — T. W. G.) (B. 347).

Berichterstatter Unterberger: Hohes Haus! Der

Ausschuß für Handel hat den Entwurf des Tele¬

graphenwegegesetzes in der Sitzung vom 3. Juli

1929 in Vorberatung gezogen.

Die geänderten Verhältnisse, die Erfahrungen der

Praxis und die Notwendigkeit der Anpassung an

die Bundesverfassung haben die Novellierung des

im Jahre 1922 veröffentlichten Elektrizitätswege-

gesetzes notwendig gemacht. Aus dem gleichen Grunde

ergab sich die Notwendigkeit einer Trennung des

Elektrizitätswegegesetzes vom Telegraphenwcgcrecht.

Der vorliegende Entwurf über das Telegraphenwege¬

recht hält sich im wesentlichen an den Text der

diesbezüglichen Bestimmungen des Bnndesgesetzes

vom 7. Juni 1922, nämlich des Elektrizitätswege¬

gesetzes, und nimmt nur in bezug auf Strafbestim-

mungcn und Jnstanzenzug einige Änderungen vor.

Der Strafvollzug war im Elektrizitätswegegesetz im

Sinne des Telegraphenwegerechtes den politischen

Behörden übertragen und die Strafbestimmungen

waren dort separat festgelcgt. Im Telegraphenwege¬

recht wurde hievon Abstand genommen, da die An¬

sicht vorherrscht, daß es unnötig sei, dieselben in

diesem Gesetze besonders zu umschreiben, da Sach¬

beschädigungen, Leitungsstörungcn u. dgl. ohnehin

nach den bereits bestehenden Gesetzen geahndet werden

können und damit das Auslangen nach jeder Rich¬

tung hin gefunden werden kann. Was den Jnstanzen¬

zug anbclangt, soweit derselbe das Entscheidungs¬

recht über Inanspruchnahme von Leitungsrechtcn,

ferner über Enteignungsangelegenheiten betrifft, wurde

eine Einigung in der Weise erzielt, daß die Tele-

graphenbchörde erster Instanz im Einvernehmen mit

dem Landeshauptmann die Entscheidung zu treffen

hat und daß der Jnstanzenzug bei dem Bundes-

ministcrium für Handel und Verkehr endet. Kommt

ein Einvernehmen zwischen Telegraphenbehörde erster

Instanz und dem Landeshauptmann nicht zustande,
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so geht die Zuständigkeit an das Bundcsministcrium

für Handel und Verkehr über. Zu diesem Zwecke

wurde ein neuer Paragraph als § 18 cingeschoben.

Die Anträge des Herrn Abg. Dr. Ellenbogen zu § 1

haben die Zustimmung des Ausschusses gefunden,

wurden angenommen und in das Gesetz eingebaut.

Der Ausschuß für Handel stellt somit den Antrag

(liest) :

„Der Nationalrat wolle beschließen, dem ange-

schlosseneu Gesetzentwurf die verfassungsmäßige

Zustimmung zu erteilen."

Das Gesetz wird in der vom Ausschuß vorge¬

schlagenen Fassung in zweiter und dritter Lesung

angenommen.

Der nächste Punkt der Tagesordnung ist der

Bericht des Ausschusses für Verkehrswesen über die

Regierungsvorlage (B. 23): Bundesgesetz, bctr. die

Förderung des Luftverkehrs (Lnftvcrkchrsfördcrungs-

gesetz) (B. 348).

Berichterstatter Kollmann: Hohes Haus! Der

vorliegende Gesetzentwurf stellt sich die Aufgabe, im

Luftverkchrswcsen eine Reihe von weiteren Begün¬

stigungen und Erleichterungen zu gewähren. Es ist

ein Enteignungsrecht vorgesehen, das mit aller Vor¬

sicht nach deni Gesetze gehandhabt werden kann und

werden niuß. Weiters ist eine Reihe von Steuer¬

begünstigungen und Gebührenbegünstigungen vor¬

gesehen, die sich auch auf die Erwerbsteuer und alle

damit in Verbindung stehenden Steuern beziehen.

Ich stelle im Namen des Ausschusses den Antrag,

das hohe Haus wolle beschließen, dem angeschlossenen

Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung zu

erteilen.

Dr. Grailer: Hohes Haus! Das vorliegende

Gesetz gibt Anlaß, einen kurzen Überblick über die

Entwicklung der österreichischen Luftschifsahrt zu

geben, die ja unmittelbar nach dem Weltkriege des¬

halb, weil Österreich an sich unter schwerer wirt¬

schaftlicher Not zu leiden hatte, außerordentlich

lange gebraucht hat, bevor sie sich überhaupt zu

entwickeln vermochte. Von einer systematischen Ent¬

wicklung kann erst von dem Zeitpunkt an gesprochen

werden, in welchem die Österreichische Luftvcrkehrs-

A. G. gegründet worden ist, die in verhältnismäßig

sehr kurzer Zeit sich zu einem sehr beachtenswerten

Faktor der Förderung des inländischen Luftverkehrs

entwickelt hat.

Über die Bedeutung dieser Gesellschaft hier des

näheren zu reden, brauchte ich längere Zeit. Ich

halte es aber in Anbetracht der reichhaltigen Tages¬

ordnung nicht für zweckmäßig, jetzt das hohe Haus

damit aufzuhalten, und begnüge mich damit, vor

allem darauf hinzuweisen, warum wir dieser Vorlage

unsere Zustimmung geben. Wir wollen nur aus

Anlaß dieser Zustimmung auch noch eine Bitte,

beziehungsweise Anfrage an den Herrn Bundes¬

minister für Handel und Verkehr richten. Vergleichen

wir die Subventionen, die in Österreich für die

Förderung der Luftschiffahrt gegeben werden, mit

denen in anderen Ländern, so müssen wir sagen,

daß in Österreich —- was durch die wirtschaftliche

und finanzielle Lage unseres Landes bedingt ist —

für diesen Zweig des Verkehrs etwas wenig getan

wurde.

Die Tschechoslowakei, Deutschland und Italien

haben in unverhältnismäßig höherem Maße

ihre Luftschiffahrt unterstützt und dadurch auch

in volkswirtschaftlicher Beziehung einen großen

Effekt erzielt. Wenn wir daher in dieser Vorlage

eine systematische Förderung des österreichischen Luft¬

verkehrs begrüßen können, so ist es selbstverständlich,

daß wir dieser Vorlage die Zustimmung geben.

Aus reinen materiellen Gründen heraus, aber auch

aus ideellen ist es notwendig, bei dieser Gelegenheit

darauf aufmerksam zu machen, daß sowohl für die

österreichische als auch für die deutsche Luftschiffahrt

gleiche Daseins- und Entwicklungsbedingungen gegeben

sind und daß aus der Gleichartigkeit dieser Ent¬

wicklungsbedingungen sich in der Praxis bereits eine

weitgehende Bctriebsgemeinschaft zwischen der

deutschen und österreichischen Luftschiffahrt ergeben

hat. Wir erinnern uns dabei eines Ereignisses, das

sich im vorigen Jahre hier im Nationalrat abge¬

spielt hat. Bei der Verabschiedung der Eisenbahn-

verkehrsordnung hat sich . nämlich der österreichische

Nationalrat in einmütiger Weise auf den Stand¬

punkt gestellt, die Regierung aufzufordern, bei jeder

das Gebiet des Verkehrs betreffenden Regelung im

Sinne fortschreitender Rechtsanglcichung an Deutsch¬

land vorzugehen.

Es ist also notwendig, daß wir uns in dem

Augenblicke, wo wir auch auf dem Gebiete der

Luftschiffahrt eine gesetzliche Regelung treffen, eines

Gesetzes erinnern, das die ersten Anfänge einer

Regelung des Luftfahrwesens beinhaüet, au das

Lüstfahrgesetz aus dem Jahre 1919, das in seiner

Durchführung deshalb noch unfertig ist, weil der

§ 9, der die Erstellung der Betriebsordnungen usw.

der Vcrordnungsgcwalt überlassen hat, bis heute

noch nicht vollzogen erscheint. Ich möchte daher an

den Herrn Bnndesminister für Handel und Verkehr

die Anfrage richten, ob der Herr Minister, be¬

ziehungsweise die Regierung geneigt ist, auch auf

dem Gebiete der Regelung der Luftschisfahrt ähnliche

Wege zu beschreiten, wie sie die österreichische Re¬

gierung, beziehungsweise das Verkehrsressort in so

vorbildlicher Weise auf dem Gebiete des Eisenbahn¬

rechtes bereits beschritten hat. Es erscheint doch un¬

bedingt notwendig, daß die aus der Betriebs¬

gemeinsamkeit sich ergebenden Normen auch in einer

Verordnung niedergelegt werden und daß bei der

Abfassung dieser Verordnung darauf Bedacht ge-

genommcn wird, ähnliche Bestimmungen festzulcgen,

wie sie im Deutschen Reiche festgelegt worden sind.
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Indem ich also namens des Klubs unsere Zu¬

stimmung zu diesem Gesetze kundgcbe, möchte ich den

Herrn Minister bitten, auch hier bekanntzugeben, ob

die Regierung geneigt ist, auf diesem Gebiete die

Betriebsvorschriften in weitestgehender Weise an jene

des Deutschen Reiches anzugleichen, weil auf diese

Weise praktische Anschlußarbeit geleistet wird. (Leb¬

hafter Beifall.)

Präsident: Folgender genügend unterstützter Re¬

solutionsantrag der Abg. Kollmann, Dr. Grailer

und Dr. Ellenbogen wird zur Verhandlung gestellt:

„Die Bundesregierung wird ausgesordert, mit

den Bundesländern in Verhandlungen einzutreten,

damit diese auch ihrerseits den Luftverkehrsnnter-

nehmungen für die gleiche Zeit, für welche die

Steuer- und Gebührenbegünstigungen des Bundes

gewährt werden, die Befreiung von Landes- und

Gemeindeabgabeu zugestchen."

Bundesminister für Handel und Verkehr Doktor

Schürff: Hohes Haus! In Beantwortung der eben

au mich gestellten Anfrage möchte ich zunächst ganz

in aller Kürze mitteilen, daß auf Grund des Ge¬

setzes, betr. die vorläufige Regelung der Luftschiff¬

fahrt, vom 10. Dezember 1919, St. G. Bl. Nr. 578,

das Bundesministcriunl für Handel und Verkehr

eine Reihe von Verordnungen herauszugcben hatte.

Das Bundesmiuisterium für Handel und Verkehr

hat diese Verordnungen aus mehreren Gründen

bisher noch nicht erlassen. Zunächst war es wichtig,

auf diesem neuen Gebiete des Verkehrswesens Er¬

fahrungen zu sammeln. Des weiteren wurde aber

von vornherein auf eine Ungleichung an die dies¬

bezüglichen Bestimmungen in Deutschland Bedacht

genommen. Auch in Deutschland wurde bisher die

auf Grund des deutschen Luftfahrtgesetzes erforder¬

liche Durchführungsverordnung noch nicht erlassen.

Nunmehr wurden im vergangenen Winter Verhand¬

lungen des Bundesministeriums für Handel und

Verkehr mit dem deutschen Reichsverkehrsministerium

über einen gleichlautenden Luftverkehrsverordnungs¬

entwurf gepflogen, die zu einer fast vollen Einheit¬

lichkeit und Textgleichheit geführt haben, die nur

dort nicht besteht, wo die Verschiedenheit der

Behördenorganisation oder die Verschiedenheit der

gesetzlichen Grundlagen Abweichungen erfordern. Es

ist anzunehmen, daß die deutsche Lustfahrvcrordnung

noch im Herbste in Kraft gesetzt werden wird. Mit

dem Deutschen Reichsverkehrsministerium wurde

vereinbart, daß gleichzeitig die österreichische Ver¬

ordnung in Kraft treten wird, so daß auf dem

Gebiete des Luftfahrtwcsens, auf dem eine weit¬

gehende Übereinstimmung und innige praktische Zu¬

sammenarbeit besteht, seitdem es einen regelmäßigen

österreichischen Luftverkehr gibt, volle Gleichheit des

Rechtes und der Praxis vorhanden sein wird, bis

ans das noch aus dem Jahre 1919 stammende

Luftfahrtgesetz selbst. Sowohl das deutsche als auch

das österreichische Luftfahrtgesetz sind aber reform¬

bedürftig, und es ist mit Sicherheit zu erwarten,

daß auch diese in beiden Staatsgebieten notwendigen

gesetzgeberischen Arbeiten einvernchmlich und gleich¬

zeitig, möglicherweise im Zusammenhänge mit dem

Beitritt der beiden Staaten zur internationalen

Luftfahrtkonvention erfolgen wird.

Nun möchte ich dem hohen Hause nur in Kürze

mitteilen, welche Maßnahmen das Bundcsministcrium

für Handel und Verkehr getroffen hat, um dem

Wunsche und dem Entschließuugsantrage der Herren

Abg. Dr. Grailer, Ing. Tauschitz und Ertl zu ent¬

sprechen, wonach die Regierung anfgefordert wird,

dahin zu wirken, daß die Flugplätzen dienenden Grund¬

flächen nach Tunlichkeit nicht der landwirtschaftlichen

Nutzung entzogen werden. Hiezu möchte ich folgendes

bemerken:

Soweit es sich um die im Betriebe des Bnndes-

ministeriums für Handel und Verkehr stehenden

Flugplätze handelt, hat das Bundesministerium von

allem Anfang an sein Augenmerk einer möglichst

weitgehenden Ausnutzung dieser Flugplätze für land¬

wirtschaftliche Zwecke zugewendet.

So wurde auf dem Flugplatz Wien-Aspern unter

Mitwirkung der Bundesanstalt für Pflanzenbau- und

Samenprüfung in Wien eine weitgehende Ver¬

besserung des Bodens durch fachgemäße Düngung

und Besämung durchgeführt, wodurch eine beträcht¬

liche Steigerung der Grasnutzung schon erreicht

wurde, eine noch größere zu erwarten ist.

Auf ■ dem Flugplatz Graz-Thalcrhof wurden

unter fachmännischer Leitung eines Organes der

Landesbauernschule Thalerhos gleichfalls grundlegende,

auf lange Sicht abgestellte Maßnahmen durchgeführt,

von denen eine Vervielfältigung des heurigen Heu¬

ertrages erhofft werden kann.

Auch auf dem Flugplatz Klagenfurt-Anuabichl

wird schon seit Jahren die Rollfläche für landwirt¬

schaftliche Zwecke benutzt, indem sie, soweit dies aus

Rücksichten des Flugverkehres möglich ist, benach¬

barten Interessenten für Weidezwecke zur Verfügung

gestellt »vird.

Auf den nicht vom Bunde betriebenen Flugplätzen

Innsbruck und Salzburg steht dem Bundesmini¬

sterium für Handel und Verkehr zwar kein un¬

mittelbarer Einfluß auf die landwirtschaftliche

Nutzung zu; doch sind die Flugplatzkonzessionäre

verhalten, im Interesse des Flugbetriebes den Bestand

einer entsprechend dichten Grasnarbe sicherzustellen,

so daß sich auch bei diesen Flugplätzen die Möglichkeit

einer landwirtschaftlichen Nutzung ergibt.

Daraus ist ersichtlich, daß das Bundesmiuisterium

für Handel und Verkehr alle Maßnahmen getroffen

hat, um diesem von agrarischer Seite stammenden

Wunsch zu entsprechen. (Lebhafter Beifall und

Händeklatschen.)
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Das Gesetz wird in der Fassung des Ausschusses

in zweiter Lesung angenommen.

Der nächste Punkt der Tagesordnung ist der

Bericht des Ausschusses für Verkehrswesen über die

Regierungsvorlage (B. 345): Staatsvertrag zwischen

der Republik Österreich und der Tschechoslowakischen

Republik über die Regelung der beiderseitigen

Übergangs- und Anschlußverhältnisse im Eisenbahn¬

verkehr (B. 349).

Berichterstatter Dr. Weidenhoffer: Hohes Haus!

Zur Regelung der Anschluß- und Übergangsverhält-

nisse im Eisenbahnverkehr zwischen unserem Bundes¬

staate und der Tschechoslowakischen Republik wurde

ein Staatsvcrtrag abgeschlossen. Dieser Staatsvertrag

regelt insbesondere die Frage, in welchen Grenz¬

stationen sich dieser Übergangs- und Anschlußverkehr

abzuwickeln hat. Drei dieser Stationen liegen auf

österreichischem Gebiete, nämlich Retz, Laa an der

Thaya und Marchegg, drei auf tschechoslowakischem

Gebiet. Dies, so weit die Hauptstrecken in Betracht

kommen.

Der Staatsvertrag trifft dann aber auch alle

Regelungen, die in vcrkchrstechnischer, kommerzieller

und personaldienstlicher Beziehung hinsichtlich des

Dienstes in den Grenzstationen und auf den

Grenzstrecken vorzusehcn sind, um ein reibungsloses

Jneinaudergrcifcn des beiderseitigen Verkehrs sicher¬

zustellen.

Er regelt ferner die Rechts- und Betriebsverhält-

nisse auf gewissen Bahnstrecken an der niedcröster-

reichischen und der tschechoslowakischen Grenze, dann

an der niederösterreichisch-tschechischen und burgen-

ländischcn Grenze und dann noch im besonderen auf

dem sogenannten Auszugsgeleise in Gmünd.

Weiters werden Bestimmungen getroffen über die

Staatstelegraphen und Fernsprechleitungen in den

Grenzstrecken und endlich werden auch grundsätzliche

Bestimmungen über die Tarifbildung getroffen. Auch

bei der Tarifbildung wird dahin getrachtet, daß

unbeschadet der Staatshoheit der beiden Staaten die

Tarife bis in die betreffenden Grenzstationen und

ab der betreffenden Grenzstationen erstellt werden.

Im allgemeinen sind die Bestimmungen des Staats¬

vertrages weder gesetzändernd noch politisch. Eine

Ausnahme davon bildet lediglich Artikel 12, Absatz 5,

über die Sozialversicherung der Eiscnbahnbediensteten.

Auf -diesem Gebiet herrscht im allgemeinen das

Territorialprinzip. Dieses wird in dem vorliegenden

Staatsvertrag insofern durchbrochen, als die öster¬

reichischen Eisenbahnbediensteten auch auf tschecho¬

slowakischem Gebiet weiterhin zu den Sozial-

vcrsichcrungsinstituten Österreichs gehören und bei

diesen versichert sind und umgekehrt die tschecho¬

slowakischen Bediensteten auf österreichischem Gebiet

nach den Vorschriften der Tschechoslowakischen Republik

sozialversichert sind und zu den dortigen Sozial¬

versicherungsinstituten gehören.

Der Ausschuß für Verkehrswesen hat dem Staats¬

vertrag zugestimmt und stellt den Antrag (liest):

„Der Nationalrat wolle beschließen:

„Dem Staatsvcrtrag zwischen der Republik

Österreich und der Tschechoslowakischen Republik

über die Regelung der beiderseitigen Übergangs-

und Anschlußverhältnisseim Eisenbahnverkehr, nebst

Schlußprotokoll (B. 345), wird die verfassungs¬

mäßige Genehmigung erteilt."

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen.

Der nächste Punkt der Tagesordnung ist der

Bericht des Finanz- und Budgctausschusscs über die

Regierungsvorlage der Bundesregierung (B. 324):

Bundesgesetz über eine Verlängerung der Wirksamkeit

des Bundesgesetzes vom 29. Oktober 1924, B. G.

Bl. Nr. 396, in der Fassung des Bundesgesetzes

vom 16. Dezember 1927, B. G. Bl. Nr. 359,

über die Gewährung von Gebühren- und Steuer¬

erleichterungen für Teilschuldverschreibungen von

Erzeugungs-, Handels- und Verkchrsunternchmungen

(B. 350).

Berichterstatter Dr. Wetdenhoffev: Hohes Haus!

Mit Wirksamkeit des Bundesgesctzes vom 29. Ok¬

tober 1924, B. G. Bl. Nr. 396, wurden gewisse

Gebühren- und Steuererleichterungen für Tcilschuld-

vcrschreibungcn von Erzeugungs-, Handels- und

Verkehrsnutcrnchmungen gewährt. Dieses Gesetz wurde

seither alljährlich bis 31. Dezember des betreffen¬

den Jahres verlängert. Für 1929 steht diese Ver¬

längerung noch aus. Da sich die wirtschaftlichen

Verhältnisse, die zur Schaffung des erwähnten Ge¬

setzes geführt haben, noch nicht änderten und daher

auch für 1929 sein Bestand wünschenswert er¬

scheint, hat der Finanz- und Budgctausschuß dem

vorgelegtcn Gesetzentwurf (B. 324), der eine Ver¬

längerung bis 31. Dezember 1929 vorsieht, nach

einer Beratung, in welcher der Herr Finanzministcr

bestimmte Erklärungen über die Handhabung dieses

Gesetzes abgegeben hat, zugestimmt und stellt den

Antrag (liest):

„Der Nationalrat wolle dem Entwurf eines

Bundesgesctzes über eine Verlängerung der Wirk¬

samkeit des Bundesgesetzes vom 29. Oktober

1924, B. G. Bl. Nr. 396, in der Fassung des

Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1927, B. G. Bl.

Nr. 359, über die Gewährung von Gebühren-

und Steuererleichterungen für Teilschuldverschrei¬

bungen von Erzeugungs-, Handels- und Verkehrs-

unternchmungen (B. 324), die verfassungsmäßige

Zustimmung erteilen."

Das Gesetz wird in der unveränderten Fassung

der Regierungsvorlage in zweiter und dritter Lesung

angenommen. Der nächste Punkt der Tagesord¬

nung ist der Bericht und Antrag des Finanz- und

Budgetausschusses, betr. ein Bundesgcsetz über die
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Errichtung von Schiedsgerichten für Streitigkeiten

aus Anlaß der Aufstellung der Goldcröffnungs-

bilanzen bei offenen Handelsgesellschaften, Kommandit-

gesellschaften, stillen Gesellschaften und Erwerbs-

gescllschaften bürgerlichen Rechtes (IV. Goldbilanzen-

novellc) (B. 351).

Berichterstatter Dr. Weidenhoffer: Hohes Haus!

Anläßlich der Verhandlung über die Vorlage der

Bundesregierung (B. 324), welche soeben ver¬

abschiedet wurde, habe ich mich veranlaßt gesehen,

den Antrag zu stellen, es sei ein Bundesgesetz über

die Errichtung von Schiedsgerichten für Streitig¬

keiten ans Anlaß der Aufstellung der Golderöffnungs¬

bilanzen bei offenen Handelsgesellschaften, Kommandit¬

gesellschaften, stillen Gesellschaften und Erwerbs-

gescllschaftcu bürgerlichen Rechtes, kurz bezeichnet:

IV. Goldbilanzennovelle, zu schaffen.

Die Veranlassung hiezu war durch folgende Um¬

stände gegeben:

Jni Abschnitt II des Goldbilanzengesetzes, der

besondere Anordnungen für einzelne Gruppen von

Unternehmungen enthält, wurde in § 12 für Aktien¬

gesellschaften ein Schiedsgericht eingesetzt, das von

einer Minderheit, deren Aktien zusammen 25 Prozent

des Grundkapitals erreichen, zur Entscheidung an-

gerufen werden kann. Nun hat die Regierung ans

Grund des § 1, Absatz 3, des Goldbilauzengcsetzes

im Verordnungswege durch die III. Goldbilauzen-

verordnung vom 26. Februar 1926, B. G. Bl.

Nr. 53, bestimmt, daß diese Vorschriften auch aus

offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften,

stille Gesellschaften und Erwerbsgesellschaften bürger¬

lichen Rechtes anzuwenden, sind. Anläßlich einer
Beschwerde, die eine Partei darüber eingebracht hat,

wurde vom Verfassungsgerichtshof entschieden, daß

durch diese Verordnung die der Regierung einge-

räumte Ermächtigung des § 1, Absatz 3, des Gold-

bilanzengesctzes überschritten worden sei. Es erscheint

aber durchaus zweckmäßig, daß dieselben Bestim¬

mungen, die für die Aktiengesellschaften gelten, auch

für die früher erwähnten offenen Handelsgesell¬

schaften usw. Geltung haben. Auch in dem betreffen¬

den Fall hat sich die Partei nicht durch die mate¬

riellen Bestimmungen der Verordnung beschwert

gefühlt, sondern sie wollte nur die Möglichkeit

haben, ihren Streitfall vor ein anderes örtliches

Schiedsgericht als das nach dieser Verordnung zu¬

ständige zu bringen. Daher wurde auch die Ver¬

ordnung vollständig im Wortlaute übernommen, mit

der Ausnahme, daß im Absatz 2 des § 2 im

Gesetzentwurf insoweit eine Abänderung gegenüber der

Verordnung getroffen wurde, als uian einen Zusatz

hinzufügte, wodurch es ermöglicht wird, daß die

Streittcile auch ein anderes Goldbilanzenschieds¬

gericht als das nach dem Sitze des Unternehmens

(Hauptniederlassung) örtlich zuständige vereinbaren

können.

Ter Ausschuß hat dem Gesetzentwurf zugestimmt

und stellt sohin den Antrag (liest):

„Der Nationalrat wolle dem beigedrucktcu

Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung

erteilen."

Das Gesetz wird in der vom Ausschuß vorge-

schlagcnen Fassung in zweiter und dritter Lesung

angcnoinmen. Der nächste Punkt der Tagesord¬

nung ist der Bericht und Antrag des Ausschusses

für soziale Verwaltung über ein Bundesgesetz, betr.

die Abänderung des Arbeitcrversicherungsgesetzes

(B. 352).

Berichterstatter Spalowsky: Hohes Haus! Bei

der Beratung des Arbeiterversicherungsgesetzes haben

die Bestimmungen des Artikels III den Gegenstand

langwieriger Verhandlungen gebildet. Als die Ver¬

handlungen im Hause zum Abschluß gelangten,

waren die Bestimmungen dieses Artikels ebenfalls

Gegenstand eingehender Erörterungen und haben in

der Debatte einen großen Raum eingenommen.

Der Artikel III wollte Sicherungen dafür schaffen,

daß das Arbeitcrversicherungsgesetz, wenn cs in Kraft

tritt, in seinen Auswirkungen nicht dadurch bedroht

werden könnte, daß die Voraussetzungen in unserer

Wirtschaft nicht gegeben wären, die es auch ermög-

lichen, daß die Leistungen des Arbeitervcrsicheruugs-

gcsetzcs für die alten Arbeiter auch tatsächlich sicher-

gestellt sind. Man war in verschiedenen Kreisen über

die Bestimmungen des Artikels III verschiedener

Meinuug, je nachdem man diesen Artikel von

bestimmten Erwägungen aus beurteilte. Wiederholt

sind auch Anträge gestellt worden, daß der Artikel III

einer Abänderung unterzogen werde.

Durch die Regierungserklärung, die der Herr

Bundeskanzler beim Antritt der neuen Regierung

vor dem Hanse abgegeben hat, ist diese Frage

neuerlich ins Rollen gekommen. Auf Grund dieser

Erklärungen haben in der Obmännerkonferenz Ver¬

handlungen zwischen den Parteien stattgefunden, die

das Ergebnis hatten, daß die ursprünglichen Be¬

stimmungen des Artikels III durch andere Bestim¬

mungen ersetzt werden sollen.

Diese Bestimmungen, die ich namens des Aus¬

schusses für soziale Verwaltung hier im hohen

Hause zu vertreten die Ehre habe, beinhalten im

Punkt 2 zunächst einmal, daß die Bestimmungen

über die Krankenversicherung erst zwei Monate

nachdem die Beitragsleistnngcn nach dem Gesetze

ausgenommen wurden und die Bestimmungen über

die Rentenversicherung erst nach sechs Monaten nach

Wirksamkeitsbeginn der Bestimmungen über die Ver¬

sicherungsbeiträge in Kraft treten sollen. Es soll damit,

was kein Novum in der Sozialversicherungsgesetz¬

gebung in Österreich ist, den Sozialversichernugs-

trägern die Möglichkeit gegeben werden, zuerst die

notwendigsten Mittel anzusammeln, um dann die

Leistungen zur Auszahlung bringen zu können.
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Im Punkt 3 des Antrages wird festgesetzt, daß

das Inkrafttreten der Arbeiterversichcrnng dann er¬

möglicht werden soll, wenn durch Reformen auf

deni Gebiete der öffentlichen Abgaben eine derartige

Entlastung der Wirtschaft eintritt, daß die mit der

Versicherung verbundene Mehrbelastung sichergestellt

erscheint.

Ich möchte hier vor deni hohen Hause feststellen,

daß diese Bestimmung keineswegs einen Termin

enthält, durch welchen das Arbeiterversicherungsgesetz

in Kraft treten soll, sondern daß durch diese Be¬

stimmung lediglich fcstgehalten wird, daß die Kosten

der Arbeiterversicherung zunächst dadurch gedeckt

werden sollen, daß eine Entlastung der Wirtschaft

sichergestellt wird, die es ihr ermöglicht, die aus

der Arbeiterversichcrnng erwachsenden Kosten auf

sich zu nehmen.

Auf Grund der Parteienvercinbarungen, die in

der Obmännerkonferenz beschlossen wurden, hat der

Ausschuß für soziale Verwaltung in einem Anträge,

den ich zu vertreten die Ehre habe, eine Änderung

des Arbeitervcrsicherungsgesctzes vorgeschlagcn, die

meinem Berichte angeschlossen ist. Ich bitte das

hohe Haus, diesem Antrag des Ausschusses für

soziale Verwaltung die verfassungsmäßige Genehmi¬

gung zu erteilen.

Richter: Hohes Haus! Es werden heuer 25 Jahre,

daß im alten österreichischen Reichsrat die damalige

Regierung Koerber die Grundsätze der Arbeiter-

Versicherung veröffentlicht hat. In diesen 25 Jahren

ist über die Frage der Inkraftsetzung der Arbeiter-

Versicherung, der Witwen- und Waisenversicherung

soviel geredet und soviel an Material zusammen-

getragcn worden, daß man wahrlich sagen kann,

stuoiert und beraten ist auf dem Gebiete genug

geworden.

Endlich wurde vor zwei Jahren, im Jahre 1927,

vor der Beendigung der Legislaturperiode des vorigen

Hauses eine Regierungsvorlage durch viele, viele

Monate Tag und Nacht in den Ausschüssen und

Unterausschüssen beraten und endlich im April 1927

beschlossen. Das Gesetz über die Arbeiterversicherung,

das die Altersversicherung der Arbeiter, die Inva¬

lidenversicherung, die Witwen- und Waisenvcrsicherung

bringen sollte, war beinahe fertig, als im letzten

Momente der damalige Bundeskanzler Dr. Seipel

in den Ausschuß kam und den sehr berüchtigten

Artikel III in die Regierungsvorlage hineinge-

schmnggelt hat. Es war wiederholt die Frage, wann

denn eigentlich das Gesetz in Kraft treten soll, und

inuner wieder wurde von allen Regierungen schon

vor der Regierung Seipel erklärt, daß ein Junktim

zwischen dem Inkrafttreten der Selbständigenver-

sicherung und dem Inkrafttreten der Arbeiterver¬

sicherung geschaffen werden muß. Wir haben wieder¬

holt darauf verwiesen, daß die Regierungsparteien,

die Christlichsozialen und die 'Großdeutschen, die die

Mehrheit dieses Hauses darstellen, Gelegenheit genug

gehabt hätten, die Versicherung der Selbständigen,

der Kleingewerbetreibenden und Bauern, durchführen

zu können. Wir haben wiederholt darauf verwiesen,

daß die Regierung mit ihrem ganzen Machtapparat

genügend Möglichkeiten hätte, eine Vorlage für die

Selbständigenversicherung durchzuführen. Leider

mußten wir immer wieder feststellen, daß, trotzdem

in allen Ennnziationen der Regierungschefs der

verschiedensten Art immer wieder versprochen wurde,

daß diese Selbständigenversicherung gemacht werden

wird, es doch immer nur beim Versprechen geblieben

ist, ja, daß wir heute sogar nach mehr als 25 Jahren,

nachdem die ersten Grundsätze über die Arbeiter¬

versicherung erlassen wurden, konstatieren müssen,

daß in dem beteiligten Ministerium nicht einmal

noch der Versuch unternommen wurde, eine Vorlage

für die Selbständigenversicherung auszuarbeiten. Es

liegt auch heute weder ini Ministerium noch im

hohen Hause irgendein Gesetz über die Selbständigcn-

versicherung vor.

Das Junktim zwischen Selbständigenversicherung

und Arbeiterversicherung ist also schließlich fallen

gelassen worden, bis in den Artikel III unmittelbar

vor Inkrafttreten des Gesetzes die Bestimmung aus¬

genommen wurde, daß die Arbeiterversichcrnng erst

in Kraft treten kann und soll, bis die Zahl der

Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt unter Hundert¬

tausend gesunken ist, bis das Erträgnis der Erlöse

der Eisenbahnen, der Verfrachtung auf Kraftfahr¬

zeugen und in der Schiffahrt so und so groß sein

wird, bis die Hebung der Produktivität der Land¬

wirtschaft gewisse Summen ergeben hat, bis wir

durch die Besserung der Wirtschaft eine aküve Handels¬

bilanz bekommen — erst dann sollte die Arbeiter¬

versicherung in Kraft treten. Außerdeni war die

Bestimniung enthalten, daß die Statistische Zentral-

konnnission die Unterlagen dafür vorzubereiten hat

und daß der Hauptausschuß zur Entscheidung auf

Grund solcher Berichte der Statistischen Zeutral-

kommission, ob der Zeitpunkt schon da ist, in dem

die Inkraftsetzung der Arbeitcrversichernng möglich

ist, berufen ist. Es gab keine Sitzung des Budget¬

ausschusses oder des sozialpolitischen Ausschusses, in

der nicht die Redner meiner Partei aufgestandcn

sind und darauf hingewiesen haben, daß es absolut

undenkbar ist, daß man nach mehr als dreißig¬

jährigem Kampfe der österreichischen Arbeiter um die

Inkraftsetzung der Arbeiterversicherung die Arbeiter

um ihr Recht darauf in des Wortes wahrster Bedeutung

betrügt, und es hat jede Debatte hier im Hause damit ge¬

endet, daß wir immer und immer wieder die Inkraft¬

setzung der Arbeiterversicherung gefordert haben.

Es hat auch keine Regierungserklärung gegeben —

welcher Bundeskanzler inimer von dieser Stelle aus

die nächsten Aufgaben seines Kabinetts mitgeteilt

hat —, in der der betreffende Regierungschef nicht
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erklärt hat, daß cs die erste und vornehmste Auf¬

gabe seiner Regierung sein wird, dafür zu sorgen,

daß die Arbeiterversichernng endlich in Kraft gesetzt

werde. Der Artikel III hat alles unmöglich gemacht;

und wenn es nunmehr endlich gelungen ist, diesen

Schandartikel aus der Arbeiterversicherung heraus¬

zubringen und aus Grund von Verhandlungen zwischen

den Parteien und mit dieser Regierung den vor¬

liegenden Gesetzentwurfs dem Hause vorzulegen, so

müssen wir trotzdem sagen, daß auch die Feststellung,

die nunmehr in der abgcänderten Vorlage für die

Inkraftsetzung der Altersversicherung vorgenommen

ist, uns absolut nicht befriedigt.

Schon der Herr Berichterstatter hat erwähnt, daß

auch hier wieder kein Termin genannt wird, und

hat mit großer Deutlichkeit darauf hingewiesen, daß

in der neuen Bestimmung eigentlich nichts anderes

steht, als daß eine Inkraftsetzung der Arbeiterver¬

sicherung erst dann möglich ist, wenn bestimmte

Steuerermäßigungen Eintreten. Ich beziehe mich

darauf und mache aufmerksam, daß ich wiederholt

von dieser Stelle aus darauf hingewiesen habe, daß,

je länger die Inkraftsetzung der Arbeiterversicherung

hinansgeschobcn wird, die von Industrie und Ge¬

werbe zu tragenden Lasten um so schwerer sein

werden. Denn vom ersten Tage der Inkraftsetzung

der Arbeiterversicherung an bis zu dem Tage, an

dem das Gesetz in seinen anderen Belangen in Kraft

gesetzt wird, lausen ununterbrochen Anwartschaften

an. Wir haben heute schon beinahe 40.000 Alters-

fürsorgerentner. Die Arbeiter haben durch mehr als

zwei Jahre eine große Anzahl von Anwartschaften

erworben und in dem Zeitpunkte, wo wir die Ar¬

beiterversicherung in Kraft setzen werfen, wird ganz

sicher daniit gerechnet werden müssen, daß, da wir

ja nicht das reine Kapitaldeckungsverfahreu, sondern

ein Umlageverfahren haben, Industrie und Gewerbe

durch diese Inkraftsetzung sehr schwer belastet werden,

um so schwerer, je länger wir den Termin der In¬

kraftsetzung des Gesetzes hinausschieben.

Ich kann also nur sagen: wir sind von dieser

Lösung absolut nicht befriedigt, aber wir erwarten,

daß es die Aufgabe des hohen Hauses und der

Regierung sein wird, die Termine so zu verkürzen,

daß das Gesetz über die Arbeitcrversicherung tat¬

sächlich in der allerkürzesten Zeit in Kraft gesetzt

werde, und aus eben diesen Gründen werden wir

für die Vorlage stimmen. (Lebhafter Beifall und

Händeklatschen.)

Damit ist die Aussprache beendet. Das Gesetz

wird in der vom Ausschuß vorgeschlagenen Fassung

in zweiter und dritter Lesung angenommen. Der

nächste Punkt der Tagesordnung ist der Bericht des

Ausschusses für soziale Verwaltung über die Re¬

gierungsvorlage (B. 206): Bundesgesetz über die

grundsätzliche Regelung des Heilquellen- und Kur¬

ortewesens (Heilquellen- und Kurortegesetz) (B. 353).

Berichterstatter Kollmann: Hohes Hans! Das

Kurorte- und Heilquellenwesen ist nur in einigen

Bundesländern gesetzlich geregelt und es besteht daher

die Notwendigkeit einer einheitlichen Regelung für

das ganze Bundesgebiet. Diese Aufgabe soll das

vorliegende Gesetz erfüllen, das alle Kompetenzen

umgrenzt, die einerseits dem Bunde, anderseits den

Ländern zustehen. Es ist insbesondere Gewicht darauf

gelegt, daß durch Bestimmungen, die ausgenommen

erscheinen, eine Irreführung der Besucher von Heil¬

orten und Kurorten nicht möglich sein soll, weiters,

daß durch die entsprechende Ausgestaltung die Heil¬

badkurorte und Kurorte jenes Aussehen und jene

Einrichtung erlangen, die zu einem ordnungsmäßigen

Betrieb für den Kurgast notwendig sind.

Es wäre zu bemerken, daß die Abg. Eldersch,

Pick und Smitka eine Entschließung cingebracht haben,

die auch angenommen wurde.

Im Gesetz ist im § 9, Absatz 2, Zeile 6, ein

Druckfehler. Es heißt dort: „Von den Kurkommis¬

sionen . . ."; es soll richtig heißen: „In den Kur-

kommissioncn . . x

Ferner ist bei der Zitierung des Arbeitslosen¬

versicherungsgesetzes im 811, Zeile 2, in der Klammer

vor dem Worte „Text" ausgeblieben: „B. G. Bl.

Nr. 73 vom Jahre 1927". Außerdem heißt es im

Texte des Gesetzes immer „Heilbade-Kurorte"; das

ist dahin richtigzustellen, daß es überall heißt: „Heil¬

bad-Kurorte".

Ich bitte diese Richtigstellungen zur Kenntnis zu

nehmen und im übrigen das Gesetz anzunehmen.

Das Gesetz wird in der Fassung des Ausschusses

mit den vom Berichterstatter vorgebrachtcu Richtig¬

stellungen in zweiter und zweiter Lesung ange¬

nommen.

Die vom Ausschüsse beantragte Entschließung wird

gleichfalls angenommen.

Der nächste Punkt der Tagesordnung ist der Be¬

richt des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft

über die Regierungsvorlage (B. 332): Bundesgesetz

über Grundsätze und einige Sonderbestimmungen

zum Schutze der Kulturpflanzen und ihrer Zucht

(Pflanzenschutzgesetz) (B. 354).

Berichterstatter Manhalter: Hohes Haus! Der

Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft hat in der

Sitzung vom 10. Juli 1929 als zweiten Punkt der

Tagesordnung die Regierungsvorlage, betr. Grund¬

sätze und einige Sonderbestinunungen zum Schutze

der Kulturpflanzen und ihrer Zucht (Pflanzenschutz¬

gesetz) verhandelt.

Der große Ausfall am Ertrage der landwirt¬

schaftlichen Kulturen, der alljährlich durch pflanzliche

und tierische Schädlinge verursacht wird, läßt die

Fürsorge für eine wirksame Schädlingsbekämpfung

als ein wichtiges öffentliches Interesse erscheinen.

Hiebei ist es notwendig, daß auch die Rechtsordnung

die Voraussetzungen dafür und für die Organisierung
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des Pflanzenschutzdienstes in wirksamerer Weise schaffen,

als es bisher der Fall war; denn gerade ans diesem

Gebiete hängt der Erfolg wesentlich von dem Zu¬

sammenarbeiten aller ab. Die ' Schaffung eines

Bundesgesetzes über den Schutz der Kulturpflanzen

gegen Krankheiten und Schädlinge ist daher einer¬

seits eine wirtschaftliche Notwendigkeit, anderseits

auch ein Gebot unserer Bundesverfassung, da diese

die Grundsatzgesetzgebung dem Bund überantwortet

hat. Nun ist die Gesetzgebung auf dieseni Gebiete

lückenhaft und rückständig. Außer den Gesetzen über

die Abwehr des Kartoffelkrebses, die schon ans der

neuen Verfassung beruhen, bestehen zunieist nur

Spezialgesetze der einzelnen Bundesländer, die nur

die Bekämpfung ganz bestimmter Schädlinge regeln

und mehr die Details als die allgemeinen Fragen

der Organisation behandeln. Die Länder können

aber ihre Gesetze nicht ausbauen, solange der Bund

nicht das Grnndsatzgesetz geschaffen hat.

Diesem Zwecke dient .die gegenwärtige Vorlage,

die zugleich einige Bestimnmngen mit aufgenonimen

hat, welche in die alleinige Zuständigkeit des Bundes

fallen.

Die Regierungsvorlage, bei deren Ausarbeitung

auf die Wünsche der landwirtschaftlichen Haupt¬

körperschaften soweit Rücksicht genommen wurde als

es möglich war, bietet eine taugliche Grundlage

und bot dem Ausschüsse keinen Anlaß zu wesentlichen

Änderungen.

Zu den einzelnen Bestimmungen ist folgendes zu

bemerken:

Der erste Teil enthält die grundsätzlichen Bestim¬

mungen über den Schutz der Kulturpflanzen gegen

Krankheiten und Schädlinge; er bildet das Grund¬

satzgesetz, zu dem die Länder die Ausführungsgesetze

erlassen uiüssen.

Die im § 1 gegebene Begriffsabgrenzung des

Pflanzenschutzes mußte darauf Rücksicht nehmen, daß

das Gesetz sich nur auf den Schutz der landwirt¬

schaftlichen und gärtnerischen Kulturen beziehen kann,

während die Bekämpfung der forstlichen Schädlinge

dem Forstgesetze Vorbehalten ist, und auch der Schutz

von Pflanzen aus Rücksichten des Naturschutzes nicht

zu seinem Inhalte gehören kann; ferner kann hier

die Abwehr von Schäden durch jagdbare Tiere nicht

geregelt werden, weil dies Sache des Jagdrechtes

ist und muß auch bei den nicht jagdbaren Vögeln

auf die Vogelschutzgesetze Rücksicht genommen werden.

8 2 setzt fest, welche Pflichten alle Grundbesitzer

im Interesse des Pflanzenschutzes treffen; dabei ist

darauf Rücksicht genommen, daß sie nicht über ihre

Leistungsfähigkeit mit Auslagen belastet werden dürfen.

Diese allgemeinen Pflichten treffen alle Grundbesitzer,

also auch die Besitzer von Hausgärten, das öffent¬

liche Gut, die Straßen hinsichtlich ihrer Dämme,

und nach der besonderen Anordnung des 8 3 auch

die Waldbesitzer, soweit dies erforderlich ist, da ins¬

besondere an den Waldrändern Herde von gewissen

landwirtschaftlichen Schädlingen Vorkommen.

8 4 regelt die grundsätzliche Pflicht der Gemeinden,

an dem Pflanzenschutz über Aufforderung der poli¬

tischen Behörden mitzuwirken; diese besteht schon jetzt

überall. Im 8 2, lit. b, beschloß der Ausschuß, nach

dem Worte „Lagerräume" noch einzuschalten „Lager¬

plätze".

8 5 sieht vor, daß auch die Fruchtnießer, Pächter

und sonstigen Verfügungsberechtigten dieselben Ver¬

pflichtungen haben wie die Grundbesitzer, ebenso die

Verwahrer von eingelagerten Vorräten, soweit es

sich uni anstecknngsgefährliche Erzeugnisse handelt,

zum Beispiel verseuchte Kartoffeln.

8 6 zählt die Gegenstände auf, welche die Landes-

gesetzgebnng zu regeln hat, um die Schädlings¬

bekämpfung systematisch und wirksani zu gestalten, er

enthält demnach ein in großen Zügen umriffenes Pro¬

gramm, welches die Landesgesetze unter Bedacht-

nahme auf die verschiedenen Verhältnisse im einzelnen

auszuführen haben. So müssen sie zum Beispiel

regeln, bei welchen Krankheiten und Schädlingen

Anzeigen zu erstatten sind und wer dazu verpflichtet

ist, in welcher Weise gemeinsame Vorbeugungs- und

Bekämpfungsmaßnahnien anzuordnen sind, wann Ver¬

bote und sonstige Verkehrsbeschränknngen zu treffen

sind, um die Verbreitung zu verhindern u. a. m.

Besonders wichtig ist die nach Punkt f einzuführendc

Beaufsichtigung von Saatzuchfftellen, Baumschulen

und Erwerbsgärtnereien, die für die Ausfuhr von

Bedeutung ist. Den letzten Satz des 8 6, lit. e,

wonach die Gemeinden zur Zahlung von Belohnungen

für das Sammeln bestimniter Schädlinge aus Gemeinde¬

mitteln verhalten werden können, beanttagt der Aus¬

schuß zu streichen, um die Gemeinden nicht zu sehr

zu belasten.

Da die Internationale Reblauskonvention vom

Jahre 1881 noch zu Recht besteht, so müssen die

Landesgesetze auch das zu ihrer Durchführung Not¬

wendige vorsehen (8 7); dies kann aber durchwegs

im Rahmen der Besttmmungen des 8 6 geschehen.

8 8 enthält die Grundsätze für die Einrichtung des

Pflanzenschutzdienstes; welche Behörden und sonstigen

Stellen mit der Durchführung des Pflanzenschutzes

betraut werden, muß der Landesgesetzgebung über¬

lassen werden; es ist naheliegend, daß sie sich dabei

im weiten Maße auch der landwirtschaftlichen Haupt¬

körperschaften und auch der Gemeinden bedienen

wird, wie dies das Gesetz andeutet. Jedenfalls müssen

in allen fachlichen Fragen Sachverständige gehört

werden. In diesem Paragraphen wird auch die An¬

regung zur Begründung einer pflanzschutzlichen Statistik

gegeben, an der es bisher sehr fehlte.

8 9 regelt die Kosten der Mitwirkung der Bundes¬

anstalt für Pflanzenschutz, wenn diese von den Ländern

in Anspruch genommen wird; vom Bund werden

diese Kosten getragen, wenn die Mitwirkung wegen

245
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eines öffentlichen vom Bunde wahrznnehmenden Inter¬

esses erfolgt, ferner die Kosten von einfachen Unter¬

suchungen in der Anstalt selbst.

Nach 8 l 0 haben die Landesgcsetze auch die ent¬

sprechenden Strafvorschriften für Übertretungen vor¬

zusehen.

Im Z 11 werden die Sicherungen vorgeschrieben,

welche die Landesgesetze in der Richtung enthalten

müssen, damit bei Durchführung der Schädlings¬

bekämpfung auf Bahugrund und Bahnanlagen, auf

Flugplätzen und Bundesstraßengrund usw. die Regel¬

mäßigkeit, Ordnung und Sicherheit des öffentlichen

Verkehrs gewahrt bleibe.

Der zweite Teil enthält durchwegs Bestimmungen,

die in die alleinige Zuständigkeit der Bundesgesetz¬

gebung fallen, die aber in einem Gesetz, das alle

Maßregeln des Pflanzenschutzes umfassend regeln

will, nicht fehlen sollen; ihre Einbeziehung in das

Gesetz wird insbesondere auch für den Praktiker

und für die Information des Auslandes wertvoll

sein. Es handelt sich hiebei hauptsächlich um die

Ein-, Aus- und Durchfuhrbestimmungen, die zur Ab¬

wehr der Einschleppung gefährlicher Schädlinge not¬

wendig sind. In teilweiser Abänderung des Zoll¬

gesetzes wird die Zuständigkeit zu derartigen Ver¬

boten oder Beschränkungen (besonders Gesundheits-

zcrtifikate) dem Bundesminister für Land- und Forst¬

wirtschaft übertragen.

8 12. Die zur Ein- und Durchfuhr und für die

nach ausländischen Vorschriften zur Ausfuhr not¬

wendigen Untersuchungen und Bescheinigungen ob¬

liegen den Organen der Bundesanstalt für Pflanzen¬

schutz, bei Sämereien der Bundesanstalt für Pflanzen¬

bau, beziehungsweise der forstlichen Versuchsanstalt

in Mariabrunn; in den Bundesländern können hiefür

andere Fachorgane bevollmächtigt werden. Weiters

wird dafür gesorgt, daß durch Anzeigen und Mit¬

teilungen diese Anstalten in die Lage versetzt werden,

ihren Aufgaben gerecht zu werden (88 13 und 15).

Die Erschleichung von Befunden oder Bescheini¬

gungen wird unter Strafe gestellt (8 14).

Einem oft vorgebrachten Wunsche der Obstbaum¬

züchter entsprechend wird ferner in den 88 16

und 17 der Hausierhandel und der Handel durch

Marktfahrer (Fieranten) mit Obstbäumen und Obst-

sträuchern verboten. Diese Gegenstände eignen sich

nicht für den Handel int Umherziehen, und es

wurden dabei wiederholt schlechte Erfahrungen ge¬

macht. Der Ausschuß beschloß, zu beantragen, daß

die gleichen Verbote auch für den Handel mit

Reben festgesetzt werden, zu welchem Zwecke die ent¬

sprechende Einschaltung im Titel des zweiten Teiles,

dann in 88 16, 17 und 21 vorzunehmen wäre.

Der dritte Teil dcs Gesetzes enthält zunächst im

8 18 die Stempel- und Gebührenfreiheit für die

Eingaben, Zeugnisse usw., die bei der Durchführung

des Gesetzes notwendig werden, sodann (88 19

bis 23) die Übergangs- und Schlußbestimmungen.

Naturgemäß können die Normen des Grundsatz¬

gesetzes (erster Teil) in jedem Lande erst mit Er¬

lassung des Ausführungsgesetzes in Kraft treten,

wofür eine einjährige Frist gegeben wird. Dagegen

wird der zweite Teil des Gesetzes sofort wirksam;

aufrecht bleiben insbesondere alle Bestimmungen auf

Grund des Kartoffelkrebsgcsetzes vom Jahre 1926

und verschiedene Verordnungen des Bundes, welche

die Ein- und Durchfuhr regeln.

Im vierten Absätze des 8 19 mußte der Aus¬

schuß ein im Text der Regierungsvorlage ent¬

haltenes Zitat ändern, weil die dort erwähnte Ver¬

ordnung vom 26. Jänner 1929, B. G. Bl. Nr. 56,

seit der Einbringung der Vorlage durch die Ver¬

ordnung vom 15. Juni 1929, B. G. Bl. Nr. 206,

ersetzt worden ist. Leider war es uns nicht möglich,

in dieses Gesetz Bestiuunungen aufzunehmen, die den

Handel mit Pflanzenschutzmitteln, mit Pflanzcn-

stimulationsmitteln regeln. Wir werden daher eine

diesbezügliche Resolution einbringen.

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft

stellt sohin den Antrag (liest):

„Der Nationalrat wolle dem beigeschlossenen

Gesetzentwürfe in der Fassung des Ausschusses

die Zustimmung erteilen." (Beifall.)

Das Gesetz wird in der Fassung des Ausschusses

in zweiter und dritter Lesung angenommen. Der

nächste Punkt der Tagesordnung ist der Bericht des

Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft über die

Regierungsvorlage (B. 336): Bundesgesetz über

die Abänderung des 8 3 des Bundesgcsetzes vom

18. Juli 1924, B. G. Bl. Nr. 259, in der

Fassung des Bundesgesetzes vom 3. November 1927,

B. G. Bl. Nr. 316, betr. das Verhältnis der land-

und forstwirtschaftlichen Hauptkörperschaften zu den

Bundesbehörden (B. 355).

Berichterstatter Wiesmaier: Hohes Haus! Nach

8 3 des Bundesgesetzes vom 18. Juli 1924,

B. G. Bl. Nr. 259, in der Fassung des Bundes¬

gesetzes vom 3. November 1927, B. G. Bl. Nr. 316,

betr. das Verhältnis der land- und forstwirtschaft¬

lichen Hauptkörperschaften zu den Bundesbehörden,

hat dort, wo die land- und forstwirtschaftlichen

Hauptkörperschaften nicht auf Grund eines eigenen

Landesgesetzes gebildet wurden, die Namhaftmachung

jener Körperschaften, auf die das Gesetz Anwendung

findet, mit Wirksamkeit bis zur landesgesetzlichen

Regelung, längstens jedoch bis 31. Juli 1929, im

Verordnungswege zu erfolgen.

Diese Frist und somit auch die Rechtswirksamkcit

der auf 8 3 dieses Buudesgesetzes beruhenden Ver¬

ordnung der Bundesregierung vom 9. Dezember

1927, B. G. Bl. Nr. 356, endet somit mit Ablauf

des Monates Juli 1929.

Dieser Termin wurde in das Gesetz ausgenommen,

da man annahm, daß alle Länder bis dahin ein
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Gesetz über die Berufsvertretung der Landwirtschaft

auf Grundlage einer obligatorischen Kanimer mit

Umlagerecht erlassen haben werden.

Da aber in den Bundesländern Wien, Ober¬

österreich und Kärnten ein solches Gesetz bisher noch

nicht erlassen und bis zum Ablaufe obiger Frist

auch nicht zu gewärtigen ist, würde den landwirt¬

schaftlichen Kreisen dieser Bundesländer ab 1. August

l. I. die Möglichkeit genommen sein, durch Ver¬

mittlung einer Körperschaft in das vom Bundesgesetze

gewünschte Verhältnis zu den Bundesbehörden zu

treten. Um nun auch diesen Ländern die gleiche

Stellung wie den anderen einzuräumen, soll die

Frist im 8 3 des Bundesgesetzes vom 18. Juli

1924, B. G. Bl. Nr. 259, in der Fassung des

Bundesgesetzes vom 3. November 1927, B. G. Bl.

Nr. 316, abermals verlängert werden, damit die

Bundesregierung in die Lage versetzt werde, für

diese Länder neuerlich durch Verordnung jene land¬

wirtschaftlichen Korporationen namhaft zu machen,

die im Sinne des zitierten Gesetzes als Hauptkörper-

schaften anzusehcn sind.

Der Ausschuß nahm sodann den Gesetzentwurf

in der unveränderten Fassung der Regierungsvorlage

an und stellt sohin den Antrag (liest):

„Der Nationalrat wolle dem Bundesgesetz über

die Abänderung des § 3 des Bundesgesetzes vom

18. Juli 1924, B. G. Bl. Nr. 259, in der

Fassung des Bundesgesetzes vom 3. November

1927, B. G. Bl. Nr. 316, betr. das Verhältnis

der land- und forstwirtschaftlichen Hauptkörper-

schasten zu den Bundesbehörden (gleichlautend

B. 336) die verfassungsmäßige Zustimmung er¬

teilen."

Das Gesetz wird in der unveränderten Fassung

der Regierungsvorlage in zweiter und dritter Lesung

angenommen.

Die Verhandlungen werden abgebrochen.

Zugewiesen werden: Regierungsvorlagen B. 356

an den Ausschuß für Erziehung und Unterricht,

B. 357 an den Finanz- und Budgetausschuß,

B. 360 an den Ausschuß für Handel, ferner der

Antrag Nr. 231 an den Finanz- und Budgetaus¬

schuß.

Der Bundesrechnungsabschluß für das Jahr 1928

wird dem Rechnungshofausschuß zugewiesen.

An Stelle Dr. Kneußl und Dr. Fink als

Ersatzmänner des Finanz- und Budgetausschusses

werden Wiesmaier und Thaler gewählt.

Nächste Sitzung: Donnerstag, den 18.Juli,

3 Uhr nachm.

Tagesordnung:

1. Dritte Lesung des Luftverkehrsförderuugs-

gesetzes (B. 348).

2. Bericht des Ausschusses für soziale Verwal¬

tung über den Antrag der Abg. Spalowsky,

Heitzinger u. Gen. (123/A), betr. die Abänderung

des Bundesgesetzes vom 5. April 1922, B. G. Bl.

Nr. 229, über die Gewerbegerichtc (B. 329).

3. Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung

über den Antrag der Abg. Birbaumer, Buchinger,

Fahrner, Strießnig u. Gen. (213/A), betr. die

I. Novellezum Landarbeiterversichernngsgesetz(B. 358).

4. Bericht des Ausschusses für Land- und Forst¬

wirtschaft über die Regierungsvorlage (B. 346),

betr. die II. Weingesetznovelle (B. 359).

Ergänzung Vorbehalten.

Schluß der Sitzung: 4 Uhr 15 Min. nachm.

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei in Wien, isst ss

96. Sitzung NR III. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 11 von 11

www.parlament.gv.at




